
Einzugsermächtigung / SEPA-

Basis-Lastschriftmandat 

 

1. Einzugsermächtigung 
Ich/Wir ermächtige(n) die Gemeinde Neuenkirchen widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen. 

2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich/wir ermächtige(n) die Gemeinde Neuenkirchen, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde 
Neuenkirchen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Mir/Uns ist bekannt, dass innerhalb von 8 Wochen - beginnend mit dem Belastungsdatum - die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangt werden kann. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 

Zahlungsart:    
□ wiederkehrende Zahlung □ einmalige Zahlung  

□ alle  □ nachfolgend bezeichnete □ Straßenreinigungsgebühren 

□ Abwasserabgabe (Kleineinleiter) □ Grundsteuer B □ Elternbeitrag 

□ Abwassergebühren □ Grundsteuer A □ Erstattung SGB ll/SGB XII 

□ Kanalbenutzungsgebühren □ Gewerbesteuer □ Miete 

□ Niederschlagswassergebühren □ Hundesteuer □ Pacht 

□ Unterhaltungsverbandsbeitrag □ Abfallbeseitigungsgebühren □ Ersuchen 

□  _______________________ □ _________________________ □ _______________________ 

   

 
Ort, Datum     Unterschrift des Zahlungspflichtigen 
 
___________________  ___________________________ 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird die Gemeinde Neuenkirchen über den Einzug in dieser Verfahrensart informieren. 

Gemeinde Neuenkirchen 

Zahlungsabwicklung für die Stadt Horstmar 

Hauptstr. 16 

48485 Neuenkirchen 

Telefon Nr.: 05973/926-27 oder 28 

Telefax Nr.: 05973/926-80 

E-Mail: gemeindekasse@neuenkirchen.de 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42SH000000037625 
Mandatsreferenz Kassenzeichen 

Name, Vorname, Firma 

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort 

Kreditinstitut 

Kontonummer Bankleitzahl 

IBAN (max. 22 Stellen) 
  

BIC (8 oder11 Stellen) 

DE     
 

mailto:gemeindekasse@neuenkirchen.de

